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§ 6 AuslvV
 AuslvV - Auslandsverwendungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.01.2026

1. (1)Der Kinderzuschuss beträgt

1. 1.für ein Kind im Vorschulalter monatlich 1,2 WE;

2. 2.für ein Kind in Schul- oder Berufsausbildung monatlich 4,2 WE.

2. (2)Muss aus Gründen, die in der Verwendung des Beamten im Ausland liegen und die der Beamte nicht selbst zu

vertreten hat, ein in Schul- oder Berufsausbildung stehendes Kind in einem privaten Internat in Österreich

untergebracht werden, ist der Kinderzuschuss monatlich in der Höhe eines Sechzehntels der jährlichen privaten

Internatskosten, höchstens jedoch in der Höhe von monatlich 6,5 WE festzusetzen.
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